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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Produktname : Synthetic High Temp 2 

Produktcode : 0250-0578 

Produktart : Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel 

Produktgruppe : Endprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung,Gewerbliche Nutzung 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Schmierstoffe und Additive 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Schmierstoffe und Additive 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Einschränkungen der Anwendung : Nur für bestimmungsgemäße Anwendungen verwenden 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : +44 (0) 161 477 5858  

Betriebsstunden:  

Montag bis Donnerstag 8:00 - 17:00 Uhr GMT Freitag 8:00 - 12:30 Uhr GMT 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

EUH Sätze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 

 

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 

oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 

dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

Hersteller 

Ironsides Lubricants Ltd 

Shield Street 

SK3 0DS Stockport – Cheshire 

United Kingdom 

T +44 (0)161 477 5858  

enquiries@ironsideslubricants.co.uk - 

https://www.ironsideslubricants.co.uk/ 

Exklusiver Vertreter 

Intertek Deutschland GmbH 

Strangenstrasse 1 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Germany 

T +44 (0)161 2458070 

ies21.reach@intertek.com 

mailto:enquiries@ironsideslubricants.co.uk
https://www.ironsideslubricants.co.uk/
mailto:%20ies21.reach@intertek.com
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Dilithiumsebacat CAS-Nr.: 19370-86-6 

EG-Nr.: 242-999-8 

REACH-Nr.: 01-2120119384-

60, UK-01-1639606662 

≥ 3 – < 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 

mg/kg Körpergewicht) 

Kalkstein 

Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (GB) 

CAS-Nr.: 1317-65-3 

EG-Nr.: 215-279-6 

REACH-Nr.: Exempted in 

accordance with Annex V.7 

≥ 1 – < 3 Nicht eingestuft 

 

Dithiophosphorsäure, gemischte O,O-Bis(2-

ethylhexyl- und iso-Bu- und iso-Pr)-Ester, Zinksalze 

CAS-Nr.: 85940-28-9 

EG-Nr.: 288-917-4 

REACH-Nr.: 01-2119493628-

22 

≥ 1 – < 3 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Aquatic Chronic 2, H411 

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 

2,4,4-trimethylpentene 

CAS-Nr.: 68411-46-1 

EG-Nr.: 270-128-1 

REACH-Nr.: 01-2119491299-

23 

< 3 Repr. 2, H361f 

Aquatic Chronic 3, H412 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein 

ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut gründlich mit milder Seife und Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen 

und vor erneutem Tragen waschen. Bei auftretender Reizung, Arzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort 

mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rötung, ärztliche Hilfe 

herbeiholen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen, es sei denn, das medizinische Personal weist 

Sie an, dies zu tun. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Die betroffene 

Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen 

erleichtert. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Einatmen der Dämpfe oder Gase bei erhöhten Temperaturen kann die Atemwege reizen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Bei ausgedehntem oder wiederholtem Kontakt kann die Haut trocken werden. Schwache 

Reizwirkung. Rissige Haut. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kann leichte Reizung verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Unter normalen Umständen keine. Kann eine Reizung des Verdauungstrakts verursachen. 

Kann Übelkeit und Erbrechen auslösen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Wassernebel. Trockenlöschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2). 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen Hochdruckwasserstrahl verwenden, da dies eine Ausbreitung des Brandes bewirken 

kann. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Entzündet sich bei großer Hitze. 

Explosionsgefahr : Bei normaler Verwendung wird keine Brand-/Explosionsgefahr erwartet. Durch Hitze kann 

sich Druck aufbauen, was zum Bersten geschlossener Behälter führt und wodurch sich 

Feuer ausbreiten kann, so dass sich das Verbrennungs- und Verletzungsrisiko erhöht. 

Reaktivität im Brandfall : Bei unvollständiger Verbrennung werden gefährliches Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und 

andere giftige Gase freigesetzt. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Stickoxide (NOx) 

(als NO2). Schwefeloxide (SOx). Phosphoroxide. Hydrogen sulphide. Metalloxide. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Umgebung räumen. 

Löschanweisungen : Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Zur Kühlung exponierter 

Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Bereich mit verschüttetem Material kann rutschig sein. Boden- und Wasserverunreinigung 

vermeiden. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Unbeteiligte Personen evakuieren. Jede direkte Berührung 

mit dem Produkt vermeiden. Lecks stoppen, falls ohne persönliches Risiko möglich. Alle 

Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Bei größeren Leckage die Ausbreitung durch Eindämmen verhindern. 

Reinigungsverfahren : Reinigen Sie Verschüttungen unverzüglich und beseitigen Sie entstandene Abfälle sicher. 

Verschüttetes Material in einen für die Entsorgung geeigneten Container kehren oder 

schaufeln. Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den lokalen 

Vorschriften entsorgt werden. Kann nach der Dekontamination wiederverwendet werden. 

Verschmutzte Flächen mit reichlich Wasser reinigen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Entsorgung verunreinigter 

Materialien: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Leere Behälter enthalten Produktreste und können gefährlich sein. 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Persönliche Schutzausrüstung tragen. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung 

und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Vermeiden Sie den 

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung. Nicht schlucken. Keine Rauchgase von Bränden 

oder Dämpfe aus Zersetzungsreaktionen einatmen. Vermeiden Sie das Einatmen von 

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Spray. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes 

sorgen. Von verschüttetem Material geht möglicherweise Rutschgefahr aus. Verschüttete 

Mengen unverzüglich entfernen. 

Hygienemaßnahmen : Es sollte eine routinemäßige Reinigung eingerichtet werden. Bei Gebrauch nicht essen, 

trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Vor Oxidationsmitteln schützen. Vor 

Sonnenbestrahlung schützen. Lagern: In der Originalverpackung aufbewahren, Stets in 

Behältern aufbewahren, die aus dem gleichen Material bestehen wie das Originalgebinde. 

nicht in ungekennzeichneten Behältern aufbewahren. Geöffnete Verpackungen müssen 

sorgfältig geschlossen werden und aufrecht stehen, um Auslaufen zu vermeiden. Leere 

Behälter sollten wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung der lokalen 

Vorschriften entsorgt werden. Leere Behälter enthalten Produktreste und können gefährlich 

sein. 

Maximale Lagerdauer : 5 Jahr 

Lagertemperatur : 0 – 40 °C 

Wärme- oder Zündquellen : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. 

Zusammenlagerungsinformation : Getrennt von starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren aufbewahren. 

Lager : Bei Umgebungstemperatur aufbewahren. 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : Behälter trocken und dicht geschlossen halten. 

Verpackungsmaterialien : Geeignete Behältermaterialien. Flussstahl. Bestimmte Kunststoffe. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Kalkstein (1317-65-3) 

Vereinigtes Königreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz 

Lokale Bezeichnung Natural Calcium Carbonate 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ GB EH40 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Control banding 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Verschüttungen vermeiden. Nicht in Verschüttungen treten oder mit Geräten überfahren. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Ein Augenschutz nur dort notwendig, wo heiße Flüssigkeit verspritzt oder versprüht wird. Bei ausreichender Belüftung ist das Tragen von 

Atemschutzausrüstung nicht zwingend erforderlich. Hautschutzmittel benutzen. Stiefel, Handschuhe, Schutzbrille. 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

     

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

Sicherheitsbrille 

 

Augenschutz 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

Sicherheitsbrille, Sicherheitsschutzbrille Tropfen, Staub, Feinstaub Klar, mit Seitenschutz EN 166 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 2 (> 30 Minuten) >0.09 2 (< 1.5) EN ISO 374-1 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 

Bei ausreichender Belüftung ist das Tragen von Atemschutzausrüstung nicht zwingend erforderlich. Bei unzureichender Belüftung geeignete 

Atemschutzausrüstung tragen 

 

Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Atemschutzgerät mit Partikelfilter Partikelfilter, Gas-/Dampffilter Schutz gegen Dämpfe EN 143 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 

Farbe : Hellbraun. 

Aussehen : Paste. 

Geruch : fast geruchlos. 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : ≥ 260 °C ASTM D2265 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Entzündbarkeit : Nicht brennbar. 

Explosive Eigenschaften : Gilt nicht als explosiv. 

Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 

Flammpunkt : ≥ 200 °C ASTM D93 

Zündtemperatur : Nicht anwendbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

pH Lösung : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : 46 mm²/s @ 40°C. Hauptkomponente 

Löslichkeit : Material ist wasserunlöslich. 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50°C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : 0.85 – 0.95 @ 25°C 

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 

Partikelgröße : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Reaktivität: Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe sind keine Testdaten verfügbar, die sich speziell auf die Reaktivität beziehen. 

10.2. Chemische Stabilität 

Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Oxidationsmittel. 
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10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Bei Hitzeeinwirkung oder bei der Verbrennung: Kann freisetzen: Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Stickoxide (NOx) (als NO2). Schwefeloxide (SOx). 

Hydrogen sulphide. Phosphoroxid. Metalloxide. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 
 

Dilithiumsebacat (19370-86-6) 

LD50 oral Ratte > 300 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 

420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)), Remarks on results: other: 
 

Kalkstein (1317-65-3) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg 
 

 

Dithiophosphorsäure, gemischte O,O-Bis(2-ethylhexyl- und iso-Bu- und iso-Pr)-Ester, Zinksalze (85940-28-9) 

LD50 oral Ratte 3080 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 401 

(Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2570 - 3700 

LD50 Dermal Kaninchen > 20000 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: other:, Guideline: OECD 

Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) 

LC50 Inhalation - Ratte > 2.3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 
 

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), Remarks on results: other: 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 

Toxicity), Remarks on results: other: 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

 

Dithiophosphorsäure, gemischte O,O-Bis(2-ethylhexyl- und iso-Bu- und iso-Pr)-Ester, Zinksalze (85940-28-9) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 125 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 

28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) 
 

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1) 

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 25 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined 

Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening 

Test) 
 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
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Synthetic High Temp 2  

Viskosität, kinematisch 46 mm²/s @ 40°C. Hauptkomponente 
 

Dilithiumsebacat (19370-86-6) 

Viskosität, kinematisch @ 40°C. Hauptkomponente 
 

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1) 

Viskosität, kinematisch 352.7 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 

Schäden in der Umwelt. 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft 

Nicht schnell abbaubar 
 

Dilithiumsebacat (19370-86-6) 

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio 

EC50 - Krebstiere [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 
 

Kalkstein (1317-65-3) 

LC50 - Fisch [1] > 10000 mg/l Oncorhynchus mykiss 

EC50 - Andere Wasserorganismen [1] > 1000 mg/l Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [2] 289 mg/l Desmodesmus subspicatus 

NOEC chronisch Algen 75 mg/l Desmodesmus subspicatus 
 

 

Dithiophosphorsäure, gemischte O,O-Bis(2-ethylhexyl- und iso-Bu- und iso-Pr)-Ester, Zinksalze (85940-28-9) 

EC50 - Krebstiere [1] 5.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [1] 2.1 mg/l Test organisms (species): other: 

EC50 72h - Alge [2] 2 mg/l Test organisms (species): other: 

EC50 96h - Alge [1] 2.1 mg/l Test organisms (species): other: 

EC50 96h - Alge [2] 2 mg/l Test organisms (species): other: 
 

Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene (68411-46-1) 

LC50 - Fisch [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 

EC50 - Krebstiere [1] 51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna 

EC50 72h - Alge [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: 

Scenedesmus subspicatus) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Das Produkt soweit wie möglich recyceln. Produkt wiederverwenden oder sicher entsorgen. 

Recycling oder Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 

Sicherstellen, dass alle Emissionen den maßgeblichen Vorschriften zur Luftreinhaltung 

entsprechen. 

Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Produkt wiederverwenden oder sicher entsorgen. Das Produkt soweit wie möglich recyceln. 

Recycling oder Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt Nicht geregelt 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht geregelt 

 

Seeschiffstransport 

Nicht geregelt 
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Lufttransport 

Nicht geregelt 

 

Binnenschiffstransport 

Nicht geregelt 

 

Bahntransport 

Nicht geregelt 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 

von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 

Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Alle Stoffe in der Mischung sind: 

Nicht im türkischen Chemikalienverzeichnis aufgeführt 

Nicht aufgeführt im Thailändisches Inventar vorhandener Chemikalien (DIW) 

Nicht gelistet im japanischen Inventar ENCS (Existing  New Chemical Substances) 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten. 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten. 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe. 

Zusammenlagerungstabelle : 
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Zusammenlagerung nicht erlaubt für : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7. 

Zusammenlagerung eingeschränkt erlaubt für : LGK 4.1A, LGK 5.1C. 

Zusammenlagerung erlaubt für : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, 

LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, 

LGK 13, LGK 10-13. 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) :  Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

Niederlande 

ABM-Kategorie : Z(1) - Nicht biologisch abbaubare Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften für Mensch und 

Umwelt (krebserregend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend, bioakkumulierbar, 

toxisch oder persistent) 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene ist gelistet 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene ist gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Es ist keiner der Bestandteile gelistet 

Dänemark 

Dänische nationale Vorschriften : Die Anforderungen der dänischen Arbeitsschutzbehörden müssen bezüglich der Arbeit mit 

Karzinogenen während der Verwendung und Entsorgung befolgt werden 

Schweiz 

Lagerklasse (LK) : NG - Nicht-Gefahrstoff 

 

15.1.3. Globale Inventare 

Globale Inventare Status 

Kanada DSL Enthält aufgelistete Substanzen 

Kanada NDSL Enthält aufgelistete Substanzen 

EG Inventar Enthält aufgelistete Substanzen 

Nationales Inventar chemischer Stoffe 

(INSQ) 

Enthält aufgelistete Substanzen 

Chinesisches Chemikalieninventar (IECSC) Enthält aufgelistete Substanzen 

Japanische vorhandene und neue 

chemische Substanzen (CSCL) 

Enthält aufgelistete Substanzen 

Japanische vorhandene chemische 

Substanzen (ISHL) 

Enthält aufgelistete Substanzen 

Koreanisches Inventar vorhandener 

Chemikalien (MOE, Korea) 

Enthält aufgelistete Substanzen 

Neuseeländisches Chemikalieninventar ( 

NZIoC ) 

Enthält aufgelistete Substanzen 

 Enthält aufgelistete Substanzen 

REACH-Universum registrierter Substanzen 

(universe of registered substances) 

Enthält aufgelistete Substanzen 

Taiwanesisches Chemikalieninventar (TCSI) Enthält aufgelistete Substanzen 

Thailändisches Inventar vorhandener 

Chemikalien (DIW) 

Enthält aufgelistete Substanzen 

 Enthält aufgelistete Substanzen 

Aufgeführt im US-amerikanischen TSCA 

(Toxic Substances Control Act) - aktive 

Stoffe 

Enthält aufgelistete Substanzen 
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Aufgeführt im US-amerikanischen TSCA 

(Toxic Substances Control Act) - inaktive 

Stoffe 

Nicht anwendbar 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme: 

ADN Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen 

ADR Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 

ATE Schätzwert der akuten Toxizität 

BKF Biokonzentrationsfaktor 

BLV Biologischer Grenzwert 

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 

DMEL Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung 

DNEL Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung 

EG-Nr. Europäische Gemeinschaft Nummer 

EC50 Mittlere effektive Konzentration 

EN Europäische Norm 

IARC Internationale Agentur für Krebsforschung 

IATA Verband für den internationalen Lufttransport 

IMDG Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport 

LC50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration 

LD50 Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis) 

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung 

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung 

NOEC Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

OEL Arbeitsplatzgrenzwert 

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff 

PNEC Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration 

RID Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

SDB Sicherheitsdatenblatt 

STP Kläranlage 

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB) 

TLM Median Toleranzgrenze 

VOC Flüchtige organische Verbindungen 
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Abkürzungen und Akronyme: 

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer 

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt 

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

ED Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

 

Die Einstufung entspricht : ATP 12 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU Ironsides 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden. 


